
 

 

 

 

N r . 203/16/GR 

 

Federführendes Amt Stadtkämmerei  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 10.11.2016 öffentlich
 

 
Feststellung der Jahresrechnung 2015 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Die Jahresrechnung 2015 wird gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung mit folgenden Werten 

festgestellt: 
 
2.1. Feststellung der Jahresrechnung 2015 

 
 
 
 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
14.10.2016 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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       Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 

            
      VwH VmH  Gesamthaushalt 

1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz) 96.926.220,54 28.573.529,44 125.499.749,98
1b  + Soll auf HH-Rest 0,00 130.000,00 130.000,00
1c  - Abgang auf Kassenrest 459.488,38 0,00 459.488,38
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest 0,00 0,00 0,00

1. Soll-Einnahmen 96.466.732,16 28.703.529,44 125.170.261,60
2. Neue HH-Einnahmereste 0,00 294.000,00 294.000,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue 

HHR) 96.466.732,16 28.997.529,44 125.464.261,60
4.  
   

abzüglich HH-Einnahmereste vom 
Vorjahr 0,00 424.000,00 424.000,00

5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen 96.466.732,16 28.573.529,44 125.040.261,60

6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz) 96.178.298,24 23.961.647,84 120.139.946,08
6b  + Soll auf HH-Rest 277.515,58 5.014.139,70 5.291.655,28
6c  - Abgang auf Kassenrest -18,34 -5.041,90 -5.060,24
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest 10.884,42 564.284,76 575.169,18

6. Soll – Ausgaben 96.455.832,16 28.980.829,44 125.436.661,60
7. Neue HH-Ausgabereste 306.800,00 11.649.600,00 11.956.400,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR) 96.762.632,16 40.630.429,44 137.393.061,60
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom 

Vorjahr 295.900,00 12.056.900,00 12.352.800,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben 96.466.732,16 28.573.529,44 125.040.261,60
          
11. Überschuss   0,00 0,00 0,00
12. Zuschuss   0,00 0,00 0,00

 
 
2.2 Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) 
 
 

a) der Gesamthaushalt 2015 schließt in Einnahmen 
und Ausgaben mit je 125.040.261,60 €
ab. 
Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 96.466.732,16 €
und auf den Vermögenshaushalt 28.573.529,44 €

b) die beim Rechnungsabschluss 2015 gebildeten 
Haushaltsausgabereste belaufen sich auf insgesamt 
(davon im Verwaltungshaushalt auf                 306.800,00 € 
und im Vermögenshaushalt auf                  11.649.600,00 €), 
die gebildeten Haushaltseinnahmereste im Vermögens-
haushalt belaufen sich auf insgesamt 

11.956.400,00 €

294.000,00 €
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c) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt 10.740.085,85 €
d) die Zuführung an die allgemeine Rücklage beträgt 172.851,60 €

 
 
2.3 Vermögen 

 
a) Stand des Geldvermögens (Wertpapiere, Beteiligungen, Darlehen einschließlich innere 

Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Geldanlagen, Stiftungen u. a.) 
 

auf 01.01.2015 = 61.609.025,69 €
auf 31.12.2015 = 50.759.082,79 €
 

b) Stand der Rücklagen 
 

auf 01.01.2015= 6.228.659,67 €
auf 31.12.2015 = 6.401.511,27 €
 

c) Stand der Kredite 
 

auf 01.01.2015 = 5.374.077,73 €
auf 31.12.2015 = 5.041.029,82 €

 
 
Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.04.2016 der Übertragung der in der Jahresrechnung 
2015 aufgelisteten Haushaltsausgabereste sowie der Bildung eines Haushaltseinnahmerests im 
Vermögenshaushalt bereits zugestimmt und von dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 
2015 Kenntnis genommen. 

Nachdem das Rechnungsprüfungsamt die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2015 mit 
Schlussbericht vom 14.10.2016 abgeschlossen hat, ist sie vom Gemeinderat gemäß § 95 Abs. 2 
Gemeindeordnung zu beraten und festzustellen. 

Es sind die wichtigsten Zahlen des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2015 aufgeführt. Auf den 
bereits vorgelegten Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 wird verwiesen. 

 

 
 
 
 


